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Aushang 

Ordnung über den Sprachtest für den Zugang zum Teilstudiengang 
Iish Studies als Schwerpunktfach sowie als Nebenfach im Rahmen 

des Bachelorstudiengangs 

...•. von der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften beschlossene 

Ministerium für Wissenschaft und Kultur am 10.02.2010 gemäß 

NHG i. V. m. § 51 Abs. 3 NHG genehmigte Ordnung über den Sprachtest 

Teilstudiengang English Studies als Schwerpunktfach sowie als 

Bachelorstudiengangs hochschuläffentlich bekannt gemacht. 

Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, am 





Ordnung über den Sprachtest für den Zugang zum Teilstudiengang 
English Studies als Schwerpunktfach sowie als Nebenfach im Rah
men des Bachelorstudiengangs an der Technischen Universität 
Braunschweig 

§ 1 - Anwendungsbereich 

(1) Studienbewerberinnen lmd -bewerber, die ab Wintersemester 
2009/2010 das Fach English Studies im Rahmen des Bachelor
studiengangs der Fakultät fur Geistes- tmd Erziehtmgswissenschaften 
beginnen wollen, haben neben den allgemeinen Voraussetztmgen nach § 
18 NHG als ZugangsvoraussetZlmg besondere englischsprachige 
Keill1tnisse nachzuweisen. Entsprechendes gilt für Studierende, die die 
Zulassung in ein höheres Fachsemester beantragen. 

(2) Der Nachweis der besonderen Zllf Aufualune des Studiums notwen
digen englischsprachigen Keill1tnisse erfolgt dmch das Bestehen inter
national anerkmmter Sprachtests (TOEFL, IELTS, CAE, CPE). Die fur 
den Zugang zum Studimn erforderliche Mindestptmktzahl bzw. Note 
wird jeweils vom Englischen Seminar rechtzeitig tmter folgender Adres
se bekarmt gegeben: 

www.tu-bralmschweig.de/zsb/nuetzlichelinks/eigmmgstests/englisch 

Die Nachweise dürfen nicht länger als drei Jahre zurückliegen. 

(3) Von diesen Bestimmtmgen sind befreit: 
a) Studienbewerberinnen tmd -bewerber mit Englisch als Mutter
sprache, 
b) Studierende aus vom Englischen Seminar anerkarmten Aus
tauschprogrammen, 
c) StudienortwechsleriImen tmd -wechsler, die in dem in Absatz 1 
genmmten oder einem ihm verwandten Studiengmlg bereits adä
quate sprachpraktische Studien- tmd Prüfungsleisttmgen er
folgreich erbracht haben, 



d) Studienbewerberinnen lmd -bewerber, die mindestens 10 Mo
nate Unterricht an einer englischsprachigen Schule in einem eng
lischsprachigen Land nachweisen können, wobei der Schulbesuch 
nicht länger als drei Jahre zurückliegen darf, 
e) Studienbewerberinnen und -bewerber, die einen Schnitt von 
mindestens 12 Punkten im Fach Englisch in den letzten zwei 
Halbjahren der Oberstufe erzielt haben, wobei das Abiturzeugnis 
nicht älter als drei Jahre sein darf. 

(4) Über die Erfiillung der Zugangsvoraussetzungen entscheidet ein von 
der Fakultät in Absprache mit dem Vorstand des Englischen Seminars 
eingesetzter Ausschuss, dem mindestens zwei Mitglieder angehören sol
len. 

§ 2 - Rechtsanspruch 

Die Vorlage der in § 1 genannten Nachweise begründet keinen Anspmch 
auf Zulassung zum Teilstudiengang English Studies als Schwerpunkt
fach sowie als Nebenfach im Rahmen des Bachelorstudiengangs an der 
Technischen Universität Braunschweig. 

§ 3 - Inkrafttreten der Ordnung 

Diese Ordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Niedersächsi
sche Ministerium fiir Wissenschaft lmd Kultur am Tag nach ihrer hoch
schulöffentlichen BekmIDtmachung in Kraft. 
Zugleich tritt die Ordnung über den Sprachtest für den Zugang zu 
den Lehramts- und Magisterstudiengängen mit den Haupt- und Ne
benfächern Englisch, Anglistische Literaturwissenschaft, Anglistische 
Sprachwissenschaft lmd Amerikanistik an der Technischen Universität 
Braunschweig vom 10.10.2002 (hochschulöffentliche Bekarmtma
chung Nr. 251), geändert mn 26.05.2004 (hochschulöffentliche Be
kmIDtmachung Nr. 310) außer Kraft. 


